
Nichtamtliche Lesefassung 
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Prüfungsordnung für den Studiengang Master of Science (M.Sc.) 

 

Anlage B. Fachspezifische Bestimmungen für die Prüfungsordnung Master of Science (M.Sc.) 

 

Pflegewissenschaft 

 

§ 1 Profil des Studiengangs 

(1) Der Masterstudiengang Pflegewissenschaft ist forschungsorientiert und konsekutiv. 

(2) Der Masterstudiengang Pflegewissenschaft richtet sich an Absolventen/Absolventinnen pflegebezo-
gener Bachelorstudiengänge, die über eine Berufsanerkennung im Bereich der Gesundheits- und Kran-
kenpflege, der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, der Altenpflege oder des Hebammenwesens ver-
fügen. Im Pflichtbereich des Studiengangs setzen sich die Studierenden mit wissenschaftstheoretischen 
Grundlagen auseinander und erwerben theoretische Kenntnisse und praktische Fertigkeiten der qualitati-
ven und quantitativen Forschungsmethodik. Sie vertiefen anwendungsorientierte Kernkompetenzen in der 
Pflegebeziehung mit Patienten/Patientinnen und deren Familien und erwerben außerdem Kenntnisse und 
Fertigkeiten im Bereich der Pflegeversorgung im Kontext der Organisation. Sie werden mit Aufgaben der 
fachlichen Führung in der Praxisentwicklung vertraut gemacht und wenden die erworbenen Kenntnisse in 
der intra- und interprofessionellen Zusammenarbeit an. Im praxisorientierten Wahlpflichtbereich speziali-
sieren sich die Studierenden entweder im Bereich Akutklinische Versorgung oder im Bereich Intensivpfle-
gerische Versorgung. Die Absolventen/Absolventinnen des Masterstudiengangs Pflegewissenschaft ver-
fügen über eine erweiterte und vertiefte fachliche und wissenschaftliche Qualifikation, die sie sowohl in 
die klinische Arbeit integrieren als auch im Bereich von Forschung und Lehre nutzbar machen können. 

 

§ 2 Studienbeginn und Studienumfang 

(1) Das Studium im Masterstudiengang Pflegewissenschaft kann nur zum Wintersemester begonnen 
werden. 

(2) Der Masterstudiengang Pflegewissenschaft hat einen Leistungsumfang von 120 ECTS-Punkten.  

 

§ 3 Unterrichts- und Prüfungssprache 

Soweit im Vorlesungsverzeichnis nicht anders angekündigt, werden die Lehrveranstaltungen und Prüfun-
gen im Masterstudiengang Pflegewissenschaft in deutscher Sprache abgehalten. Einzelne Lehrveranstal-
tungen können in englischer Sprache angeboten werden; in diesem Fall können die geforderten Studien- 
und Prüfungsleistungen in deutscher oder englischer Sprache erbracht werden. 

 

§ 4 Studieninhalte 

(1) Der Masterstudiengang Pflegewissenschaft gliedert sich in einen Pflichtbereich und einen Wahl-
pflichtbereich. Die in den einzelnen Modulen belegbaren Lehrveranstaltungen sind im jeweils geltenden 
Modulhandbuch aufgeführt und näher beschrieben.  

(2) Im Pflichtbereich sind die nachfolgend in Tabelle 1 aufgeführten Module zu absolvieren. Die beson-
deren Voraussetzungen für die Anfertigung der Masterarbeit sind in §§ 8 und 9 näher geregelt. 
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Tabelle 1: Pflichtbereich (92 ECTS-Punkte) 

Modul 
Lehrveranstaltung 

Art SWS 
ECTS-
Punkte 

Semester 
Studienleistung/  
Prüfungsleistung 

Pflegebeziehung (5 ECTS-Punkte) 

Pflege im Kontext von Patienten/ 
Patientinnen und Familie 

S 3 5 1 
PL: schriftliche  
Ausarbeitung 

Fachliche Führung (10 ECTS-Punkte) 

Führungsaufgaben und -rollen in der  
Pflegeentwicklung 

V + S 3 10 1 und 2 
PL: schriftliche  
Ausarbeitung 

Vertiefung Forschungsmethoden (21 ECTS-Punkte) 

Quantitative Methodik V + S 3 9 1 
PL: schriftliche  
Ausarbeitung 

Statistik V + S 2 3 1 SL 

Qualitative Methodik V + S 4 9 2 
PL: schriftliche  
Ausarbeitung 

Aktuelle Entwicklungen im Gesundheitsbereich (9 ECTS-Punkte) 

Innovation und Gesundheitskompetenz S 3 4 2 SL 

Zielgruppenorientierte Vermittlung von 
Gesundheitskompetenzen 

S 3 5 3 
PL: mündliche  
Präsentation 

Pflege im Kontext der Organisation (4 ECTS-Punkte) 

Pflege in der regionalen und nationalen  
Versorgung 

S 3 4 2 
PL: schriftliche  
Ausarbeitung 

Anwendung Forschungsmethoden (13 ECTS-Punkte) 

Entwicklung eines Forschungsprojekts S 4 13 3 
PL: schriftliche  
Ausarbeitung 

Mastermodul (30 ECTS-Punkte) 

Masterseminar S 2 2 4 SL 

Masterarbeit   28 4 PL: Masterarbeit 

Abkürzungen in den Tabellen: 
Art = Art der Lehrveranstaltung; SWS = vorgesehene Semesterwochenstundenzahl; Semester = empfoh-
lenes Fachsemester; Pr = Praktikum; S = Seminar; Ü = Übung; V = Vorlesung; PL = Prüfungsleistung;  
SL = Studienleistung 

(3) Im Wahlpflichtbereich sind nach eigener Wahl entweder die Module Akutklinische Versorgung – As-
sessment und Akutklinische Versorgung – Interventionen oder die Module Intensivpflegerische Versor-
gung – Assessment und Intensivpflegerische Versorgung – Interventionen zu absolvieren. Das Berufs-
praktikum ist in zwei Abschnitten bei einer oder zwei geeigneten öffentlichen oder privaten Einrichtungen 
zu absolvieren; das Berufspraktikum Teil 1 hat einen zeitlichen Umfang von 300 Arbeitsstunden und das 
Berufspraktikum Teil 2 von 180 Arbeitsstunden. Vor der Ableistung des Praktikums hat der/die Studieren-
de hierfür die Genehmigung des/der zuständigen Fachvertreters/Fachvertreterin einzuholen. Vorausset-
zung für den Erwerb der vorgesehenen ECTS-Punkte ist, dass der/die Studierende jeweils durch eine 
entsprechende Bescheinigung der betreffenden Einrichtung nachweist, berufspraktische Tätigkeiten im 
vorgesehenen zeitlichen Umfang abgeleistet zu haben, und einen schriftlichen Bericht über seine/ihre 
Tätigkeit in dem betreffenden pflegerischen Versorgungsbereich vorlegt. Die Einzelheiten zur Durchfüh-
rung des Berufspraktikums regelt der Fachprüfungsausschuss. 
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Tabelle 2: Wahlpflichtbereich (28 ECTS-Punkte) 

Modul 
Lehrveranstaltung 

Art SWS 
ECTS-
Punkte 

Semester 
Studienleistung/  
Prüfungsleistung 

Akutklinische Versorgung – Assessment (16 ECTS-Punkte) 

Erweiterte und vertiefte Pflegepraxis I V + S 2 4 1 und 2 
PL: schriftliche  
Ausarbeitung 

Klinischer Kurs I Ü 2 2 1 oder 2 SL 

Berufspraktikum Teil 1 Pr  10 1 und 2 SL 

Akutklinische Versorgung – Interventionen (12 ECTS-Punkte) 

Erweiterte und vertiefte Pflegepraxis II V + S 3,5 4 3 
PL: mündliche  
Präsentation 

Klinischer Kurs II Ü 2 2 3 SL 

Berufspraktikum Teil 2 Pr  6 3 SL 

Intensivpflegerische Versorgung – Assessment (16 ECTS-Punkte) 

Erweiterte und vertiefte Pflegepraxis I V + S 2 4 1 und 2 
PL: schriftliche  
Ausarbeitung 

Klinischer Kurs I Ü 2 2 1 oder 2 SL 

Berufspraktikum Teil 1 Pr  10 1 und 2 SL 

Intensivpflegerische Versorgung – Interventionen (12 ECTS-Punkte) 

Erweiterte und vertiefte Pflegepraxis II V + S 3,5 4 3 
PL: mündliche  
Präsentation 

Klinischer Kurs II Ü 2 2 3 SL 

Berufspraktikum Teil 2 Pr  6 3 SL 

 

§ 5 Studienleistungen 

Studienleistungen können beispielsweise in Klausuren, schriftlichen Berichten, Übungsaufgaben, Vorträ-
gen oder Konsultationen bestehen. 

 

§ 6 Studienbegleitende Prüfungsleistungen 

Schriftliche Prüfungsleistungen sind Klausuren (schriftliche Aufsichtsarbeiten) und schriftliche Ausarbei-
tungen. Mündliche Prüfungsleistungen sind mündliche Prüfungen (Prüfungsgespräche) und mündliche 
Präsentationen. 

 

§ 7 Wiederholung studienbegleitender Prüfungsleistungen 

Studienbegleitende Prüfungsleistungen, die mit der Note „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurden oder 
als nicht bestanden gelten, können einmal wiederholt werden. Darüber hinaus können höchstens drei 
nicht bestandene Prüfungsleistungen ein zweites Mal wiederholt werden.  

 

§ 8 Zulassung zur Masterarbeit 

Zur Masterarbeit kann nur zugelassen werden, wer im Masterstudiengang Pflegewissenschaft einge-
schrieben ist und darin mindestens 70 ECTS-Punkte erworben und die Module Vertiefung Forschungs-
methoden und Anwendung Forschungsmethoden erfolgreich absolviert hat. Studierende, die unter einer 
Auflage zum Masterstudiengang Pflegewissenschaft zugelassen wurden, müssen außerdem die Erfül-
lung der Auflage nachweisen. 
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§ 9 Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit hat einen Leistungsumfang von 28 ECTS-Punkten und ist innerhalb eines Zeit-
raums von sechs Monaten anzufertigen.  

(2) Die Masterarbeit ist in deutscher Sprache abzufassen. Auf Antrag des/der Studierenden kann der 
Fachprüfungsausschuss die Abfassung der Masterarbeit in englischer Sprache zulassen, wenn die Be-
gutachtung sichergestellt ist. Ist die Masterarbeit in englischer Sprache abgefasst, muss sie eine Zusam-
menfassung in deutscher Sprache enthalten. 

(3) Die Masterarbeit ist in gedruckter und gebundener Form in dreifacher Ausfertigung sowie zusätzlich 
in elektronischer Form im vorgegebenen Dateiformat auf dem vorgegebenen Datenträgersystem beim 
Fachprüfungsausschuss einzureichen. Bei empirischen Arbeiten kann darüber hinaus auch die Abgabe 
der Daten und der empirischen Ergebnisse verlangt werden. 

 

§ 10  Bildung der Gesamtnote 

(1) Die Gesamtnote der Masterprüfung errechnet sich als das nach ECTS-Punkten gewichtete arithmeti-
sche Mittel der Modulnoten. 

(2) Lauten die Gesamtnote der Masterprüfung und die Note der Masterarbeit jeweils „sehr gut“ – 1,3 
oder besser –, so wird das Prädikat „mit Auszeichnung“ vergeben. 

 


